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Allgemeine Reflektion 

• Rahmenbedingungen und Prozesse des Innovationsfonds, der Geschäftsstelle und der Ausschüsse sind implementiert.
• Mehrere Förderbekanntmachungen (insgesamt 43, aufgeteilt auf die Bereiche NVF und VSF) und Bewertungen für 

Versorgungsforschung und neue Versorgungsformen sind abgeschlossen. 
• Ausschreibungs-, Begutachtungs- und Förderprozesse sind implementiert (i.d.R. 6 Monate ab Eingang Antrag bis 

Entscheidung).
• Förderbescheide für das Förderbudget 2016 bis 2023 sind ergangen, 

302 Projekte befinden sich derzeit in der Förderung.
• Durchschnittlicher Anteil der Verwaltungsausgaben vom Förderbudget für die Jahre 2016 bis 2021 = 2,5 % für Struktur und 

Verwaltung, Geschäftsstelle, DLR-Projektträger und Expertenbeirat/-pool. 
• Der Innovationsfonds ist bei den Akteuren im Gesundheitswesen etabliert.
• Maßgebliche Impulse für die Weiterentwicklung der Versorgung von Versicherten und Patienten in der GKV konnten durch 

die Förderjahre initiiert werden. 
• Patientinnen und Patienten profitieren schon jetzt von neuartigen Kooperationen und unzähligen Projekten mit neuen 

Versorgungsideen.
• Projekte des Bereichs Versorgungsforschung und neue Versorgungsformen haben ihre Projektlaufzeiten abgeschlossen. 

Transferempfehlungen und Berichte wurden bereits veröffentlicht (siehe Beschlüsse - G-BA Innovationsfonds). 

https://innovationsfonds.g-ba.de/beschluesse/
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Der Innovationsausschuss
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Expertenpool

• Die neuen gesetzlichen Regelungen in § 92b Absatz 6 SGB V sehen vor, dass anstelle des 
bisherigen Expertenbeirats ein Expertenpool zu bilden ist.

• Durch die Bekanntmachung vom 17. Februar 2020 wurde das Vorschlagsverfahren eingeleitet. 
Die Einreichung von Vorschlägen durch Akteure des Gesundheitswesens ist jederzeit möglich. 
Es werden laufend Mitglieder für den Expertenpool benannt. Der jeweilige 
Benennungszeitraum beträgt zwei Jahre.

• Der ehrenamtlich tätige Expertenpool setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern aus 
Wissenschaft und Versorgungspraxis zusammen.

• Der Expertenpool übernimmt insbesondere folgende Aufgaben:
- Durchführung von Kurzbegutachtungen der Anträge auf Förderung
- Abgabe von Empfehlungen zur Förderentscheidung

• Bei der Bewertung der Projektanträge, welche auf die Förderbekanntmachungen vom           
12. Dezember 2019 eingingen, bezog der Innovationsausschuss zum ersten Mal die 
Empfehlungen der Mitglieder des Expertenpools ein.



Förderphase I 2016 – 2019
Förderphase II 2020 – 2024
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Der Innovationsfonds Förderphase I 

Versorgungs-
forschung (VSF):

75 Mio. €

Neue 
Versorgungsformen 
(NVF): 225 Mio. €

Fördervolumen 2016 bis 2019: 
300 Mio. € p. a.
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Der Innovationsfonds Förderphase II

*Zzgl. ggf. Zusatzmittel aus nichtabgerufenen 
oder nicht verausgabten Mitteln

Fördervolumen 2020 bis 2024: 
200 Mio. € p. a.

NVF**
(160 Mio. €)

VSF*
(40 Mio. €)

Themen-
spezifisch

Themen-
spezifisch

Themen-
offen

128 Mio. €

32 Mio. €

28 Mio. €

7 Mio. 
€

5 
Mio. 

€



Welche Themenschwerpunkte 
wurden gesetzt ?
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Förderbekanntmachungen 2016 bis 2022

• 18 Förderbekanntmachungen innerhalb des Bereichs neue Versorgungsformen
(jeweils 9 themenspezifische und 9 themenoffene Förderbekanntmachungen);

• 25 Förderbekanntmachungen innerhalb des Bereichs Versorgungsforschung, davon
• Versorgungsforschung (§ 92a Absatz 2 Satz 1 SGB V): jeweils 7 themenspezifische und 

themenoffene Förderbekanntmachungen;
• Wissenschaftlichen Begleitung und Auswertung von bestehenden Selektivverträgen 

nach den §§ 73c und 140a SGB V in der am 22. Juli 2015 geltenden Fassung (§ 92b Absatz 
2 Satz 3 SGB V): 4 Förderbekanntmachungen;

• Weitentwicklung und insbesondere Evaluation der Richtlinien des G-BA 
(§ 92b Absatz 2 Satz 5 SGB V): 4 Förderbekanntmachungen;

• Förderbekanntmachung Versorgungsforschung – Medizinische Leitlinien (MedLL): 3 
Förderbekanntmachungen.
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Konsultationsverfahren

• Der Entscheidung über die Förderschwerpunkte seit 2020 war ein Konsultationsverfahren vorangegangen. Grundlage hierfür ist 
der § 92b Absatz 2 SGB V. 

• Akteure des Gesundheitswesens, die nicht dem Innovationsausschuss angehören, waren dabei aufgerufen, Vorschläge für 
Förderthemen und -kriterien einzubringen. 

• Mit dem Konsultationsverfahren soll sichergestellt werden, dass bei der Identifikation von Themen eine systematische 
Berücksichtigung von Erfahrungen von Institutionen und Experten erfolgt, die nicht dem Innovationsausschuss angehören. 

• Folgende Förderschwerpunkte wurden unter Einbeziehung der eingereichten Förderthemen z.B. in der themenspezifischen 
Förderbekanntmachung vom 26. Juni 2020 im Bereich der neuen Versorgungsformen festgelegt:
− Weiterentwicklung von Versorgungsstrukturen und -prozessen
− Versorgungsmodelle für Regionen mit besonderen Strukturanforderungen
− Integration und Vernetzung rehabilitativer Maßnahmen zur Steigerung des Behandlungserfolgs von GKV-Leistungen
− Versorgungsmodelle zu Patientenpfaden
− Datengestützte Versorgungsmodelle für Menschen mit chronischen Erkrankungen in der ambulanten Versorgung

• Ab dem Bewilligungsjahr 2020 werden außerdem die Schwerpunkte und Kriterien für die Förderung von neuen 
Versorgungsformen, Versorgungsforschung und Evaluation von Richtlinien des G-BA vom Innovationsausschuss nach 
Durchführung eines Konsultationsverfahrens unter Einbeziehung externer Expertise festgelegt. 
(Die Schwerpunkte für die Entwicklung und Weiterentwicklung von Leitlinien legt das BMG fest.)
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Neue Versorgungsformen
Förderthemen (Auszug)

Versorgungsmodelle in strukturschwachen oder ländlichen 
Gebieten

Modelle zur Weiterentwicklung von Versorgungsstrukturen und 
-prozessen

Arzneimitteltherapie sowie Arzneimitteltherapiesicherheit Versorgungsmodelle für Menschen mit Behinderungen

Telemedizin, Telematik, E-Health, elektronische Patientenakte Sozialleistungsträgerübergreifende Versorgungsmodelle

spezielle Patientengruppen:
• ältere Menschen
• Menschen mit psychischen Erkrankungen
• pflegebedürftige Menschen
• Kinder Jugendliche
• Menschen mit seltenen Erkrankungen

Versorgungsmodelle:
• für spezifische Krankheiten und Krankheitsgruppen
• für vulnerable Gruppen
• mit übergreifender messbarer Ergebnis- und 

Prozessverantwortung

Modelle mit Delegation und Substitution von Leistungen Krankheitsübergreifende Versorgungsmodelle

Verbesserung der Kommunikation mit Patientinnen/Patienten 
und Förderung der Gesundheitskompetenz

Vollständige Auflistung: https://innovationsfonds.g-ba.de/downloads/media/193/2022-07-29_Themenfelder_NVF.pdf

https://innovationsfonds.g-ba.de/downloads/media/193/2022-07-29_Themenfelder_NVF.pdf
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Versorgungsforschung
Förderthemen (Auszug)

Instrumente zur Messung von Lebensqualität Transfer neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse, Diffusion des 
medizinischen Fortschritts in die Regelversorgung

Qualitätssicherung und Patientensicherheit in der Versorgung Verbesserung der Messung der Ergebnisqualität

Patientensicherheit, Qualitätssicherung und -förderung:
• Verbesserung der Patientensicherheit
• nachhaltige Qualitätsförderung
• bedarfsgerechte Versorgung

Entwicklung von Versorgungsstrukturen und -konzepten: 
• Zusammenarbeit von ärztlichem nicht-ärztlichem 

Gesundheitspersonal
• Modelle zur Stärkung der Krankenpflege
• Nutzbarkeit lernender Algorithmen
• Behandlungsoptionen bei Resistenzen

patientenorientierte Pflege unter besonderer Berücksichtigung der 
Arbeitsteilung der Schnittstellen und Integration ausländischer 
anerkannter Pflegefachkräfte 

Besondere Versorgungssituationen: chronische Erkrankungen /oder 
Multimorbidität; von geriatrischen Patienten; von Menschen mit 
Behinderungen

Verbesserung der Bedarfsgerechtigkeit und oder Wirtschaftlichkeit der 
GKV-Versorgung

Digitale Versorgungsangebote

Ursachen, Umfang, Auswirkungen administrativer bürokratischer 
Anforderungen 

Evaluationen von Selektivverträgen

Verknüpfung von Routinedaten zur Verbesserung der Versorgung Evaluation von Richtlinien zur SAPV, ASV, Psychotherapie und 
Hautkrebsscreening

Vollständige Auflistung: https://innovationsfonds.g-ba.de/downloads/media/194/2022-07-29_Themenfelder_VSF_med-Leitlinien.pdf

https://innovationsfonds.g-ba.de/downloads/media/194/2022-07-29_Themenfelder_VSF_med-Leitlinien.pdf


Neue Versorgungsformen
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Neue Versorgungsformen
Förderung I

• Der Innovationsfonds fördert insbesondere Projekte,
 die die sektorenübergreifende Versorgung verbessern und 
 die ein Umsetzungspotenzial aufweisen, sowie solche,
 deren Ziel eine dauerhafte Weiterentwicklung der selektivvertraglichen 

Versorgung ist. 

• Die Projekte müssen auf geltender Rechtsgrundlage 
(insbesondere aufgrund von Selektivverträgen) erbracht werden.

• Der Innovationsfonds fördert keine Produktinnovationen. 
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Neue Versorgungsformen
Förderung II

Die Förderung setzt voraus, dass eine wissenschaftliche Begleitung und 
Auswertung (Evaluation) erfolgt.
Das Evaluationskonzept soll auf einer validen und gesicherten Datengrundlage 
beruhen, damit

• die Ergebnisse des Projekts und 
• dessen Effekte für die Versorgung

im Hinblick auf eine dauerhafte Übernahme in die Versorgung  beurteilt werden 
können. 

Das Nähere zu Art, Umfang und Höhe der Förderungen ergibt sich aus den  
Förderbekanntmachungen.
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Neue Versorgungsformen
Förderbekanntmachungen: Gesamtübersicht Eingänge und Förderung

Förderbekanntmachung Anzahl 
Anträge

Beantragte Fördermittel 
in Mio. € Beschlussdatum Geförderte 

Projekte
Fördermittel 

in Mio. €

NVF 2016 vom 8. April 2016 120 868 20. Okt. 2016 29 210,7

NVF 2016 vom 11. Mai 2016 107 485 16. März 2017 26 111,6

NVF 2017 vom 20. Februar 2017 69 260 19. Okt. 2017 26 101,1

NVF 2018 vom 20. Oktober 2017 93 439,8 19. Okt. 2018 38 187,6

NVF 2019 vom 19. Oktober 2018 89 499,9 16. Okt. 2019 31 167,9

NVF 2020 vom 12. Dezember 2019 73 421,8 18. Dez. 2020 28 147,6

Gesamt 551 2.974,5 178 926,5
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Neue Versorgungsformen 
Übersicht Förderung nach Themenfeldern I

Themenfelder Projekte

Versorgungsmodelle in strukturschwachen oder ländlichen Gebieten 5
Modellprojekte zur Arzneimitteltherapie sowie Arzneimitteltherapiesicherheit 4
Versorgungsmodelle unter Nutzung von Telemedizin, Telematik und E-Health 21
Versorgungsmodelle für spezielle Patientengruppen 13
Modelle mit Delegation und Substitution von Leistungen 4
Auf- und Ausbau der geriatrischen Versorgung 4
Verbesserung der Kommunikation mit Patientinnen und Patienten und Förderung der Gesundheitskompetenz 9
Versorgungsmodelle für Menschen mit Behinderungen 6
Sozialleistungsträgerübergreifende Versorgungsmodelle 9
Krankheitsübergreifende Versorgungsmodelle 1
Versorgungsmodelle für spezifische Krankheiten/Krankheitsgruppen 15
Versorgungsmodelle für vulnerable Gruppen 4
Versorgungsmodelle mit übergreifender und messbarer Ergebnis- und Prozessverantwortung 2
Modelle zur Weiterentwicklung von Versorgungsstrukturen und -prozessen 7
Versorgungsformen zur Weiterentwicklung einer sektorenunabhängigen Versorgung 5
Innovative Modelle zur Stärkung der regionalen Gesundheitsversorgung 4
Telemedizinische Kooperationsnetzwerke von stationären und ambulanten Einrichtungen zur Verbesserung der medizinischen Versorgung 7
Themenoffen 58

Gesamt 178
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Neue Versorgungsformen
Umstellung auf zweistufiges Verfahren ab 2021

Im Bereich der neuen Versorgungsformen erfolgt die Förderung nach den Vorgaben des Digitale-
Versorgung-Gesetzes (DVG), welches am 19. Dezember 2019 in Kraft getreten ist, in der Regel in einem 
zweistufigen Verfahren.

• Konzeptentwicklungsphase (Stufe 1): Nach Einreichung von Ideenskizzen, die die wesentlichen Inhalte 
des geplanten Projekts (Vorhaben) vorstellen, entscheidet der Innovationsausschuss, welche 
Vorhaben hinsichtlich Konzeptentwicklung bzw. Ausarbeitung eines qualifizierten Antrags (Vollantrag) 
finanziell gefördert werden.

• Durchführungsphase (Stufe 2): Nach Abschluss der Konzeptentwicklungsphase entscheidet der 
Innovationsausschuss auf Basis der Vollanträge, welche Projekte finanziell gefördert werden. 
Die Antragstellung zur Stufe 2 setzt die erfolgreiche Beteiligung an der Stufe 1 voraus, ein 
Quereinstieg ist nicht möglich. In der zweiten Stufe wird die Durchführung von in der Regel nicht 
mehr als 20 dieser Vorhaben mit der jährlich verfügbaren Fördersumme gefördert.

Die Ideenskizze und der Vollantrag unterscheiden sich im Wesentlichen durch die Detaillierung und den 
Umfang der Ausführungen. Ideenskizzen sind mit einem Umfang von maximal 12 Seiten einzureichen. 
Vollanträge können einen Umfang von maximal 25 Seiten haben.
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Neue Versorgungsformen
Förderbekanntmachungen: Gesamtübersicht Ideenskizzen, Vollanträge und Förderung

Förderbekanntmachung Anzahl 
Ideenskizzen

Anzahl 
Vollanträge

Anzahl
Geförderte Projekte

Beschlussdatum
Geförderte Projekte

Fördermittel in Mio. €
Geförderte Projekte

NVF 2021 (1) vom 26. Juni 2020 136 33 17 14. Dez. 2021 130,2

NVF 2021 (2) vom 17. März 2021 123 30 16 17. Nov. 2022 93,1

NVF 2022 vom 3. März 2022 114 28 Ende Q4 2023 Ende Q4 2023 Ende Q4 2023

Gesamt 373 91 33 223,3
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Neue Versorgungsformen 
Übersicht Förderung nach Themenfeldern II nach dem zweistufigen Verfahren

Themenfelder Projekte

Weiterentwicklung von Versorgungsstrukturen und -prozessen 5

Versorgungsmodelle für Regionen mit besonderen Strukturanforderungen 2

Integration und Vernetzung rehabilitativer Maßnahmen zur Steigerung des Behandlungserfolgs von GKV-Leistungen 2

Versorgungsmodelle zu Patientenpfaden 5
Datengestützte Versorgungsmodelle für Menschen mit chronischen Erkrankungen in der ambulanten Versorgung 2
Weiterentwicklung der Versorgung durch Digitalisierung 2
Interdisziplinäre oder sektorenübergreifende Versorgungsnetzwerke und -pfade 8

Psychotherapeutische Versorgung vulnerabler Gruppen 1
Prävention und Versorgung von schweren psychischen Erkrankungen 2

Lehren aus der Covid-19-Pandemie für die Weiterentwicklung der
Versorgung 1
Ein guter Start ins Leben durch eine vernetzte Versorgung 1

Themenoffen 2

Gesamt 33



Versorgungsforschung
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Versorgungsforschung
Struktur innerhalb des Bereichs bis 2019 (Förderphase I)

Versorgungsforschung

Forschungsprojekte
zum Erkenntnisgewinn zur 

Verbesserung der 
bestehenden Versorgung in 

der GKV

Themenspezifischer Teil

Themenoffener Teil
Evaluationsprojekte für 

Verträge nach den §§ 73c 
und 140a SGB V (Fassung   

22. Juli 2015)

Forschungsprojekte zur 
Weiterentwicklung und 
insbes. Evaluation von 
Richtlinien des G-BA



Seite 23 | Mai 2023Der Innovationsfonds: Stand der Dinge

Versorgungsforschung
Struktur innerhalb des Bereichs ab 2020 (Förderphase II)

Versorgungsforschung

Forschungsprojekte
zum Erkenntnisgewinn zur 

Verbesserung der bestehenden 
Versorgung in der GKV

Themenspezifischer Teil

Themenoffener Teil
Entwicklung oder 

Weiterentwicklung ausgewählter 
medizinischer Leitlinien, für die in 

der Versorgung besonderer 
Bedarf besteht

Forschungsprojekte zur 
Weiterentwicklung und insbes. 
Evaluation von Richtlinien des     

G-BA
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Versorgungsforschung 
Förderbekanntmachungen: Gesamtübersicht Eingänge und Förderung I

Förderbekanntmachung Anzahl
Anträge

Beantragte 
Fördermittel in Mio. €

Beschluss-
datum

Geförderte 
Projekte

Fördermittel 
in Mio. €

VSF, EVAS und SAPV 2016 vom 8. April 2016 161 168,5 24. Nov. 2016 62 70,5

VSF und EVAS 2017 vom 20. Februar 2017 164 247,4 2. Nov. 2017 54 69,4

VSF, EVAS und KFE 2018 vom 20. Oktober 2017 205 303 16. Aug. 2018 55 70,0

VSF und EVAS 2019 vom 19. Oktober 2018

ASV-RL und PT-RL vom 23. November 2018
197 293,8 15. Aug. 2019 59 67,8

VSF 2020 vom 12. Dezember 2019 186 247,6 9. Okt. 2020 33 37,3

VSF 2021 vom 12. Oktober 2020 

MedLL 2021 vom 12. Oktober 2020 

238

31

310

10,7

20. Aug. 2021

20. Aug. 2021

29

23

38,2

7,6

VSF 2022 vom 7. Juni 2021 

MedLL 2022 vom 7. Juni 2021 

161 

31

194

14,2

12. Mai 2022

1. April 2022

32

18

38,6

5,1

Zwischensumme 1.374 1.789,2 365 404,5



Seite 25 | Mai 2023Der Innovationsfonds: Stand der Dinge

Versorgungsforschung 
Förderbekanntmachungen: Gesamtübersicht Eingänge und Förderung II

Förderbekanntmachung Anzahl
Anträge

Beantragte 
Fördermittel in Mio. €

Beschluss-
datum

Geförderte 
Projekte

Fördermittel 
in Mio. €

Zwischensumme 1.374 1.789,2 365 404,5

VSF 2023 vom 27. Juni 2022 

MedLL 2023 vom 27. Juni 2022 

231 

31

299,3

13,8

12. Mai 2023

5. April 2023

35

13

46,3

4,9

Gesamt 1.636 2.102,31 413 455,7
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Versorgungsforschung
Übersicht Förderung nach Themenfeldern 1/3

Themenfelder Projekte

Weiterentwicklung der Qualitätssicherung, Qualitätsförderung, Verbesserung der Patientensicherheit 26

Verbesserung von Instrumenten zur Messung von Lebensqualität für bestimmte Patientengruppen 5

Zusammenarbeit von ärztlichem und nichtärztlichem Gesundheitspersonal, Stärkung der Krankenpflege 5

Verbesserung der Bedarfsgerechtigkeit und/oder Wirtschaftlichkeit der GKV-Versorgung 28

Ursachen, Umfang und Auswirkungen administrativer und bürokratischer Anforderungen im Gesundheitswesen auf die Patientenversorgung sowie Entwicklung 
geeigneter Lösungsansätze 2

Einsatz und Verknüpfung von Routinedaten zur Verbesserung der Versorgung 12

Versorgung von speziellen Patientengruppen 14

Transfer neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse, Diffusion des medizinischen Fortschritts in die Regelversorgung 2

Messung der Ergebnisqualität 3

Behandlungsoptionen bei Resistenzen 3

Evaluation von Selektivverträgen 9

Evaluation von Richtlinien des G-BA 11

Stärkung der gesundheitlichen Versorgung in der Pflege und Transparenz über die pflegerische Versorgungsqualität 3

Barrierefreiheit und Verbesserung der Situation von Menschen mit Assistenzbedarf und deren Angehörigen in der Gesundheitsversorgung 3
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Versorgungsforschung
Übersicht Förderung nach Themenfeldern 2/3

Themenfelder Projekte

Verknüpfung von Gesundheitsdaten auf Ebene der Patientin/des Patienten 2

Verknüpfung von Gesundheitsdaten auf Populationsebene 6

Einfluss evidenzbasierter Gesundheitsinformationen für Patientinnen und Patienten auf die Versorgung 6

Weiterentwicklung der Versorgung in wesentlichen nicht-ärztlichen Versorgungssettings 6

Möglichkeiten der Qualitätssicherung digitaler Versorgungsangebote 1

Veränderungen der Versorgungspraxis infolge digitaler Angebote 12

Perspektiven und Potenziale des Einsatzes Künstlicher Intelligenz (KI) in der Versorgung 8

Versorgungsforschung zu Leitlinien 8

Medizinische Leitlinien 54

Versorgungsforschung zu Erkenntnissen im Umgang mit Pandemien 2

Patient Journey in der Versorgung 7

Sektorenübergreifende und ambulante PROMs/PREMs 5

Prävention stärken 5
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Versorgungsforschung
Übersicht Förderung nach Themenfeldern 3/3

Themenfelder Projekte

Patientenversorgung und Gesundheitspersonal als Gegenstand von Versorgungsforschung: 3

Evaluation digitaler Gesundheitsversorgung 9

Geschlechterspezifische Versorgung 1

verhaltensorientierte Ansätze zur Verbesserung der medizinischen Versorgung 5

Schwerpunkt: regionale Gesundheitsversorgung 3

Datengestützte Entscheidungsfindung zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung 3

Gesundheit im Klimawandel 7

Versorgungsforschung zum Nachsorge- und Entlassmanagement 6

Versorgungsforschung im Bereich Arzneimitteltherapie 2

Versorgungsforschung im Bereich Heil- und Hilfsmittel 3

Themenoffen 123

Gesamt 413



Was wurde entschieden und 
wie sieht die Zukunft aus?



Seite 30 | Mai 2023Der Innovationsfonds: Stand der Dinge

Wie erfahren die Antragsteller, ob sie gefördert werden?

1. Der Innovationausschuss hat darüber entschieden, welche Anträge unter welchen Voraussetzungen 
gefördert werden.

2. Die Antragsteller werden angeschrieben und darüber informiert, unter welchen Voraussetzungen sie 
gefördert werden (Mittelkürzungen, Auflagen bei Kostendarstellungen, Meilensteinplanung) und 
müssen sich erklären, ob sie die Förderung annehmen.

Förderung angenommen Förderung nicht angenommen

Antragsteller erhalten 
Förderbescheid mit Auflagen. Antragsteller erhalten negativen Bescheid



Überführung in die Regelversorgung
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2019
/Q1

2019
/Q2

2019
/Q3

2019
/Q4

2020
/Q1

2020
/Q2

2020
/Q3

2020
/Q4

2021
/Q1

2021
/Q2

2021
/Q3

2021
/Q4

2022
/Q1

2022
/Q2

2022
/Q3

2022
/Q4

2023
/Q1

2023
/Q2

2023
/Q3

2023
/Q4

2024
/Q1

2024
/Q2

2024
/Q3

2024
/Q4

2025
/Q1

2025
/Q2

2025
/Q3

2025
/Q4

2026
/Q1

2026
/Q2

2026
/Q3

2026
/Q4

2027
/Q1

2027
/Q2

VSF MEDLL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 7 8 4 8 3 3 1 0 0 0 0
VSF GBA-RL 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VSF EVAS 0 0 1 0 0 2 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VSF 1 3 0 2 2 2 6 7 8 11 13 14 9 9 8 16 8 11 23 15 14 15 19 15 10 5 10 8 10 17 7 4 0 0
NVF 0 0 0 0 1 1 3 1 5 7 16 6 13 4 6 11 8 2 4 6 9 9 9 11 11 9 4 12 9 4 1 5 13 6
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Bereich NVF und VSF - Eingang Abschlussberichte

NVF VSF VSF EVAS VSF GBA-RL VSF MEDLL

Entwicklung der eingehenden Abschlussberichte
2019 – 2027 (Förderung 2016 bis 2022) – NVF und VSF

2027
19 Projekte

Stand: 25.05.2023

2020
27 Projekte

2024
116 Projekte

2025
92 Projekte

2023
78 Projekte

2021
84 Projekte

2022
82 Projekte

2019
8 Projekte

2026
61 Projekte
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Überführung in die Regelversorgung – NVF

Eingang des vollständigen Evaluationsberichts (inkl. aller Nachforderungen) : 
Beratung innerhalb von 3 Monaten (Regelung des DVG in Kraft getreten ab 1. Januar 2020)

Empfehlung zur Überführung der 
NVF insgesamt

Empfehlung zur Überführung 
„wirksamer Teile“

mit konkretem Vorschlag, wie Überführung erfolgen soll und welche 
Organisation der Selbstverwaltung / andere Einrichtung für Überführung 

zuständig

Wenn G-BA zuständig, muss dieser innerhalb von 12 Monaten nach 
Beschluss der Empfehlung die Regelungen zur Aufnahme in die Versorgung 

beschließen

Keine Empfehlung zur Überführung 
in die Regelversorgung

„Ein Ermessen hinsichtlich der 
Aufnahme steht ihm [dem 

G-BA] daher nicht bezüglich des 
ob, sondern nur hinsichtlich des 

konkreten Weges der Überführung 
in die Versorgung zu.“
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Empfehlungen zur Überführung
(Stand: 12.05.2023, NVF, N=57)

Neue Versorgungsformen

Keine Empfehlung
56%

Kenntnisnahme
14%

Prüfung/Überführung
30%
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Empfehlungen zur Nutzbarmachung von Erkenntnissen
(Stand: 12.05.2023, VSF, N=95)

Versorgungsforschung

Keine Empfehlung
47%

Kenntnisnahme
24%

Prüfung/Überführung
26%

Erprobung als NVF
3%
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Adressaten zur Überführung
(Stand: 12.05.2023, VSF und NVF, N=89)

Neue Versorgungsformen 
und Versorgungsforschung G-BA

19%

Trägerorganisationen des G-
BA

18%

BMG und/oder 
nachgeordnete Behörden

14%
BÄK
6%

Vertragspartner auf 
Landesebene

10%

Ministerien des 
Bundesländer und/oder 

GMK
7%

Andere Bundesministerien 
und/oder nachgeordnete 

Behörden
3%

AWMF und/oder 
medizinische 

Fachgesellschaften
9%

Organisationen der Pflege
2%

Andere
12%
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Telenotarzt Bayern 
Überführung in die Regelversorgung 

Ziel des Projekts: 
• Optimierung der Notfallversorgung in ländlicher Region 

Maßnahmen: 
• Telenotarzt unterstützt Rettungsdienst während der Einsätze. 
• Vor Ort werden Vitalparameter der Patientinnen und Patienten 

gemessen, aus dem Rettungsfahrzeug an Telenotarzt/-notärztin 
übertragen und für Diagnosestellung und Erstbehandlung 
sofort analysiert. Behandlung der Patientinnen und Patienten 
kann somit früher beginnen

Empfehlung zur Überführung der NVF insgesamt
Beschluss am 18. Dezember 2020

a) Die erzielte Erkenntnisse werden an Gesundheitsministerien der Länder weitergeleitet. Diese werden gebeten zu prüfen, ob 
die Etablierung eines Telenotarzt-Konzepts im jeweiligen Bundesland sinnvoll und ob in diesem Zusammenhang eine Reform 
der bestehenden rettungsdienstlichen Gesetze auf Landesebene notwendig ist.

b) Ergebnisse des Projekts sollten in der Gesundheitsministerkonferenz (GMK) beraten werden.
c) Ergebnisse werden zudem an die maßgeblichen Fachgesellschaften (DIVI, DGTelemed, DGAI, DGIIN, DGINA) weitergeleitet.

Vorschlag zur Überführung und Benennung der zuständigen Stelle(n):
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PASTA
Überführung in die Regelversorgung 

Ziel des Projekts: 
• Entwicklung Software für eine automatisierte Erstellung von 

laienverständlichen Patientenbriefe nach Klinikaufenthalt

Maßnahmen: 
• Einbindung eines Konzepts „automatisiert erstellter 

Patientenbrief“ in den Klinikalltag

Empfehlung zur Überführung der NVF insgesamt 
Beschluss am 21. Januar 2022

a) Die im Projekt erzielten Erkenntnisse werden an den GKV-Spitzenverband als
Spitzenverband Bund der Krankenkassen und als Spitzenverband Bund der
Pflegekassen, an die Kassenärztliche Bundesvereinigung sowie an die Deutsche
Krankenhausgesellschaft als Vertragspartner des Rahmenvertrags
Entlassmanagement nach § 39 Absatz 1a SGB V weitergeleitet. Sie werden um
Prüfung einer möglichen Verwendung der Erkenntnisse zur Weiterentwicklung der
Dokumentation im Entlassmanagement gebeten, mit dem Ziel, automatisiert
erstellte, laienverständliche Patienteninformationen als einen weiteren Baustein der
routinemäßigen Dokumentation im Entlassmanagement zu etablieren.

b) Die im Projekt erzielten Erkenntnisse werden an die Deutsche
Krankenhausgesellschaft weitergeleitet. Sie wird um Weiterleitung der
Projektergebnisse an ihre Mitglieder zur Prüfung einer möglichen Verwendung bei
deren Aktivitäten zur Weiterentwicklung der Patienteninformationen im
Entlassmanagementprozess gebeten.

c) Die im Projekt erzielten Erkenntnisse werden an die Kassenärztliche
Bundesvereinigung im Rahmen ihrer Aktivität zu medizinischen

Informationsobjekten weitergeleitet. Sie wird um Prüfung gebeten, inwiefern die
Erkenntnisse zu automatisiert erstellten, laienverständlichen
Patienteninformationen bei der Anzeige von medizinischen Informationsobjekten
berücksichtigt und somit ggf. zukünftig innerhalb der elektronischen Patientenakte
zur Verfügung gestellt werden können.

d) Die „Was hab‘ ich?“ gemeinnützige GmbH (Konsortialführung) wird gebeten, zu
prüfen, ob auch unabhängig des Projekts entwickelte Informationen zu weiteren
ICD-10 und OPS-Codes unentgeltlich für interessierte Akteure zur Verfügung gestellt
werden können, um die Implementierung von Patientenbriefen in der
Versorgungslandschaft zu unterstützen (analog zu Anlagen 4 und 5 des
Ergebnisberichts).

e) Die im Projekt erzielten Erkenntnisse werden an den Unterausschuss
Qualitätssicherung des Gemeinsamen Bundesausschusses weitergeleitet. Der
Unterausschuss wird gebeten, die Erkenntnisse aus dem Projekt zeitnah im Rahmen
seiner Zuständigkeit zu prüfen, z. B. für die Weiterentwicklung der
sektorenübergreifenden Qualitätsmanagement-Richtlinie.

Vorschlag zur Überführung und Benennung der zuständigen Stelle(n):
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Rise-uP
Überführung in die Regelversorgung 

Ziel des Projekts: 
• Verbesserung der Behandlung von Patientinnen und Patienten 

mit nicht-spezifischen Rückenschmerzen im hausärztlichen 
Setting in Bayern

Maßnahmen: 
• Risikostratifizierung nach Chronifizierungsrisiko mittels 

Fragebogen, 2 multiprofessionelles Telekonsil, 
multiprofessionelles Schmerz-Assessment, multimodale 
Rücken-App, elektronische Patientenakte und 
Therapienavigator

Empfehlung zur Überführung von Ansätzen der NVF 
Beschluss am 24. Juni 2022

a) Die Ergebnisse werden an die Verbände der Kranken- und Pflegekassen auf Bundesebene und an die kassenärztlichen Vereinigungen weitergeleitet. Die genannten Institutionen 
werden gebeten, basierend auf den Erkenntnissen des Projekts zu prüfen, ob Ansätze der neuen Versorgungsform sinnvoll in Vertragsvereinbarungen umgesetzt werden können.

b) Die im Projekt erzielten Erkenntnisse werden an das Ärztliche Zentrum für Qualität in der Medizin (ÄZQ) und die Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen 
Fachgesellschaften (AWMF) weitergeleitet. Es soll geprüft werden, ob die zur Bestimmung des Chronifizierungsrisikos nach der Nationalen VersorgungsLeitlinie (NVL) – Nicht-
spezifischer Kreuzschmerz anzuwendenden standardisierten Screeninginstrumente, wie bspw. der Fragebogen STarTBack-G, früher als bisher, d. h. vor Ablauf von vier Wochen nach 
Erstanamnese, zum Einsatz kommen können. Damit könnten Patientinnen und Patienten je nach Chronifizierungsrisiko ggf. früher die für sie geeignete Versorgung erhalten.

c) Die Ergebnisse sollen zudem zur Kenntnis an folgende Fachgesellschaften weitergeleitet werden: Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie e. V. (DGOOC); 
Deutsche Gesellschaft für Physikalische Medizin und Rehabilitation e. V. (DGPMR); Deutsche Gesellschaft für Neurologie e. V. (DGN); Deutsche Gesellschaft für Manuelle Medizin e. V. 
(DGMM); Deutsche Gesellschaft für Rehabilitationswissenschaften e. V. (DGRW); Deutsche Wirbelsäulengesellschaft e. V. (DWG); Deutscher Verband für Physiotherapie e. V. (ZVK).

Vorschlag zur Überführung und Benennung der zuständigen Stelle(n):
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Überführung in die Regelversorgung - VSF

Eingang des vollständigen Ergebnisberichts (inkl. aller Nachforderungen) : 

Beratung innerhalb von 3 Monaten (Regelung des DVG in Kraft getreten ab 1. Januar 2020)

Empfehlung zur Überführung in die 
Regelversorgung

Empfehlung zur Nutzbarmachung der 
Erkenntnisse zur Verbesserung der Versorgung 

mit konkretem Vorschlag, wie Überführung erfolgen soll und welche 
Organisation der Selbstverwaltung / andere Einrichtung für Überführung 

zuständig
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DEWI – Determinanten bei der Versorgung von Patienten 
mit Wirbelsäulenoperation

Empfehlung zur Nutzbarmachung der Erkenntnisse zur 
Verbesserung der Versorgung 

Beschluss am 18. Dezember 2020

Vorschlag zur Überführung und 
Benennung der zuständigen Stelle(n):

a) Die erzielten Erkenntnisse werden an den UA Qualitätssicherung des 
G-BA weitgeleitet. Er wird gebeten, die Erkenntnisse aus dem Projekt 
zeitnah zu prüfen und ggf. die Einbeziehung der Thematik bei 
Maßnahmen der Qualitätssicherung wie z. B. bei der Beratung neuer 
Indikationen für das Zweitmeinungsverfahren oder bei Änderungen der 
Richtlinie zur datengestützten einrichtungsübergreifenden 
Qualitätssicherung (DeQS-RL) einzubeziehen.

b) Die erzielten Erkenntnisse werden an den UA Disease-Management-
Programme (DMP) des G-BA weitgeleitet. Er wird gebeten, die 
Erkenntnisse aus dem Projekt zeitnah zu prüfen und ggf. bei einer 
Überarbeitung des DMP chronische Rückenschmerzen einzubeziehen.

c) Die erzielten Erkenntnisse werden an das Bundesministerium für 
Gesundheit weitergeleitet. Es wird gebeten zu prüfen, ob im Rahmen 
der Förderung der Entwicklung und Weiterentwicklung von 
medizinischen Leitlinien durch den Innovationsfonds ein Schwerpunkt 
auf Leitlinien in operativen Fächern gelegt werden sollte.

Ziel des Projekts: 
• Bereitstellung belastbarer Daten für 

bedarfsgerechte und effiziente 
Versorgungsplanung und -gestaltung auf dem 
Gebiet der Wirbelsäulenchirurgie

Maßnahmen: 
• Es verknüpft und analysiert Versorgungsdaten, 

um folgende Fragen zu beantworten: 
• Welche Faktoren bedingen die Häufigkeit von 

Wirbelsäulenoperationen? 
• Welche Vorbehandlungen werden von 

einweisenden Ärzten verordnet bzw. 
durchgeführt? 

• Welcher Anteil an Versicherten muss sich im 
Therapieverlauf einem erneuten 
Wirbelsäuleneingriff unterwerfen, und welche 
Faktoren sind dafür verantwortlich?



Seite 42 | Mai 2023Der Innovationsfonds: Stand der Dinge

WiZen
Überführung in die Regelversorgung 

Empfehlung zur Nutzbarmachung der Erkenntnisse zur 
Verbesserung der Versorgung 

Beschluss am 17. Oktober 2022

Vorschlag zur Überführung und 
Benennung der zuständigen Stelle(n):

a) Die im Projekt erzielten Erkenntnisse werden an den Unterausschuss
Qualitätssicherung des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) weitergeleitet. Der
Unterausschuss wird gebeten, die Erkenntnisse aus dem Projekt zeitnah im Rahmen
seiner Zuständigkeit zu prüfen. Er wird gebeten, die Ergebnisse z. B. für die
Möglichkeiten zur Festlegung von Mindestanforderungen an die Struktur-, Prozess-
und Ergebnisqualität und für die Entwicklung von datengestützten
Qualitätssicherungsverfahren einzubeziehen sowie auch deren Berücksichtigung in
der einrichtungsvergleichenden Berichterstattung des G-BA zur Unterstützung von
Auswahlentscheidungen von Patienten (§ 136a Absatz 6 SGB V) zu prüfen.

b) Die im Projekt erzielten Erkenntnisse werden an das Institut für Qualitätssicherung
und Transparenz im Gesundheitswesen (IQTIG) weitergeleitet, mit der Bitte zu
prüfen, ob die Erkenntnisse des Projekts sinnvoll im Rahmen der Erstellung von
Kriterien zur Bewertung von Zertifikaten und Qualitätssiegeln genutzt werden
können.

c) Die im Projekt erzielten Erkenntnisse werden zudem im Hinblick auf die Relevanz von
Datenverknüpfbarkeit für die anstehenden Regelungsvorhaben zur
Sekundärnutzung von Gesundheitsdaten zur Information an das Bundesministerium
für Gesundheit und das Bundesministerium für Bildung und Forschung
weitergeleitet.

Ziel des Projekts: 
• Untersuchung der  Wirksamkeit der 

Gesundheitsversorgung von Krebspatientinnen und 
-patienten in zertifizierten onkologischen 
Behandlungseinrichtungen (Organkrebs- und 
onkologischen Zentren) 

Maßnahmen: 
• Im Rahmen der Kohortenstudie erfolgte ein Vergleich 

von Versorgungsdaten zwischen Patientinnen und 
Patienten, deren Behandlung in zertifizierten 
Behandlungseinrichtungen erfolgte, und Patientinnen 
und Patienten, die in nicht-zertifizierten Einrichtungen 
behandelt wurden. 

• Datengrundlage hierfür waren Abrechnungsdaten der 
gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) und Daten 
von vier klinischen Krebsregister (KKR) im Zeitraum 
2009 bis 2017.
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EMSE 
Überführung in die Regelversorgung 

Empfehlung zur Nutzbarmachung der Erkenntnisse zur 
Verbesserung der Versorgung 

Beschluss am 3. April 2020

Vorschlag zur Überführung und 
Benennung der zuständigen Stelle(n):

a) Das entwickelte Prozessmodell zum erweiterten 
Entlassmanagement soll erprobt werden. Erprobung erfolgt 
im Projekt USER - Umsetzung eines strukturierten 
Entlassmanagements mit Routinedaten (01NVF18010).

b) Die gewonnenen Erkenntnisse werden an Vertragsparteien 
(GKV-Spitzenverband, KBV, DKG) des Rahmenvertrages nach 
§ 39 Absatz 1a Satz 9 SGB V informatorisch weitergeleitet.

Ziel des Projekts: 
• Entwicklung eines Werkzeugs, das 

Patientinnen und Patienten mit erhöhtem 
Versorgungsbedarf nach 
Krankenhausaufenthalt frühzeitig erkennt

Maßnahmen: 
• Dieses Prognosemodell berücksichtigt alle 

nötigen Informationen zu Patientinnen und 
Patienten und ihrer Krankheitsgeschichte. 

• Dafür werden Daten, die zwischen 
Leistungserbringern und Kranken- oder 
Rentenkassen ausgetauscht werden, 
zusammengefügt. Sie fließen in Software 
ein, die alle am Entlassmanagement 
beteiligten Einrichtungen unterstützt.
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Bislang beendete Projekte

• In den Jahren 2020 bis 2023 sind die ersten Entscheidungen zur Überführung in die 
Regelversorgung durch den Innovationsausschuss getroffen worden.

• Diese Projekte des Bereichs Versorgungsforschung und neue Versorgungsformen 
können über die Beschlussdatenbank auf der Homepage des Innovationsfonds gefiltert 
und der jeweilige Beschluss des Innovationsauschusses sowie der vom Projekt 
vorgelegte Ergebnisbericht und bei Projekten der neuen Versorgungsformen der 
Evaluationsbericht eingesehen werden (Transferempfehlungen und Berichte):
Beschlüsse - G-BA Innovationsfonds

• Bei den Beschlüssen sind auch die Rückmeldungen der Organisationen und 
Institutionen veröffentlicht, die vom Innovationsausschuss um Prüfung der 
Umsetzungsmöglichkeiten der Projektergebnisse gebeten wurden. Sofern eingereicht, 
sind die Dokumente als Rückmeldungen zum Beschluss zu finden. 

https://innovationsfonds.g-ba.de/beschluesse/


Resümee
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• Riesige Bandbreite der Projekte beweist hohes Innovationspotenzial

• Zahl der Projektanträge belegt: bei Leistungserbringern und Krankenkassen ist erhebliches 
Innovationspotenzial vorhanden und noch längst nicht ausgeschöpft

• Anhand der zwingend vorgesehenen Evaluationen wird systematisch erfasst und geprüft, ob 

• Ansätze funktionieren, 

• in strukturell vergleichbare Regionen oder auf andere Patientengruppen übertragen und

• letztlich in Regelversorgung aufgenommen werden können

• Verlängerung des Innovationsfonds durch Digitales-Versorgungs-Gesetz über ursprünglich 
vorgesehenen vier Jahre hinaus, war für Verbesserung der Gesundheitsversorgung in 
Deutschland insgesamt sehr wichtiger und zukunftsweisender Schritt

Resümee
Innovationsfonds als Instrument
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